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Öffentliche Ausschreibung: 

Verkauf eines gebrauchten Hoftracs 
 

 

Die Marktgemeinde St. Peter am Kammersberg schreibt hiermit den Verkauf des gebrauchten 

Kommunalfahrzeuges „Hoftrac“ aus dem Fuhrpark des örtlichen Bauhofs gegen Höchstgebot 

öffentlich aus. 

 

 

1. Fahrzeugdetails 
 

• Hersteller / Modell: Weidemann 2070 CX80. 
 

• Baujahr: 2009. 
 

• Betriebsstunden: ca. 12.000,00 h. 
 

• Motorleistung: 58 kW (78 PS). 
 

• Ausstattung: Allrad (30 km/h), Kabine, Schnellwechsler, Zusatzhydraulik. 
 

• Zustand: Das Fahrzeug wurde im kommunalen Bauhofbetrieb eingesetzt. Es weist dem 

Alter und der Nutzung entsprechende Gebrauchs- und Verschleißspuren auf. 

 

 

2. Verkaufsbedingungen 
 

• Mindestgebot: € 20.000,00. 
 

• Verkauf: Der Verkauf erfolgt wie besichtigt. Jegliche Gewährleistung (§ 929 ABGB) sowie 

die Anfechtung wegen Irrtums werden ausdrücklich ausgeschlossen. 
 

• Besichtigung: Eine Besichtigung sowie ein Funktionstest sind nach vorheriger 

Terminabsprache mit dem Bauhofleiter, Herrn Michael Herbst unter der Tel.-Nr.: 

0664/88214030, erwünscht. 

 

 

3. Abgabe des Angebots 

Interessenten werden gebeten, ihr schriftliches Angebot in einem verschlossenen Umschlag mit der 

deutlichen Kennzeichnung „Angebot Hoftrac – Nicht öffnen“ ha. einzureichen. 
 

• Adresse:  Marktgemeinde St. Peter am Kammersberg 

St. Peter a. Kbg. 82 

8843 St. Peter am Kammersberg 
 

• Abgabefrist:  bis längstens Dienstag, den 28.04.2026, 12.00 Uhr. 
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Das Angebot muss folgende Angaben enthalten: 
 

• Vollständiger Name und Anschrift des Bieters 
 

• Telefonnummer und E-Mail-Adresse 
 

• Gebotener Kaufpreis in EURO 

 

Besonderheit bei Gebotsgleichheit:  

Sollten mehrere Bieter das gleiche Höchstgebot abgeben, behält sich die Gemeinde das Recht vor, 

diese Bieter zu einer einmaligen, ergänzenden Angebotslegung (Nachbesserung) einzuladen, um 

den Höchstbieter zu ermitteln. 

 

 

4. Übergabe und Zuschlagserteilung 

Die Übergabe des Fahrzeugs erfolgt erst nach vollständiger Entrichtung des Kaufpreises 

(Überweisung). Der Zuschlag erfolgt an den Meistbietenden nach Ablauf der Frist und Prüfung 

durch den Gemeindevorstand.  

 

 

St. Peter a. Kbg., am 20.04.2026 

 

 

Der Bürgermeister: 

 
LAbg. Alexander Putzenbacher 

 

 

 

 
Angeschlagen am: 20.04.2026 

 

Abgenommen am: ___________ 


